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§ 65 NÖ SHG Informations- und
Mitwirkungspflicht

 NÖ SHG - NÖ Sozialhilfegesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Behörde hat den Hilfe Suchenden (den gesetzlichen Vertreter) über die jeweilige Rechtslage entsprechend zu

informieren, so weit dies zur Erreichung der Ziele der Sozialhilfe notwendig ist.

(2) Der Hilfe Suchende (der gesetzliche Vertreter) ist verp5ichtet, an der Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes

mitzuwirken. Im Rahmen der Mitwirkungsp5icht sind die zur Durchführung des Verfahrens unerlässlichen Angaben zu

machen und die dafür erforderlichen Urkunden und Unterlagen beizubringen. Weiters hat sich der Hilfe Suchende der

für die Entscheidungsfindung unerlässlichen Untersuchung zu unterziehen.

(3) (entfällt)

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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